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1988 -06- 1 3 A N FRA G E 

der Abgeordneten MOTTER, HAUPT 

an den Bundesminister für Gesundheit und öffentlichen Dienst 

betreffend Umgehung des Werbeverbots für Zigaretten im ORF 

Obwohl die Werbung für Zigaretten im Fernsehen verboten ist und fest

steht, daß Rauchen zu einem nicht unerheblichen Teil zur Bildung von 

Kresbgeschwüren führt, bewerben die österreichischen Tabakwerke immer 

noch agress iv Tabakwaren. Das Fe rnsehwerbeverbot wird insofern ge-

sc hwächt, als Zigarettenmarken für andere Produkte, wie zum Beispiel 

für Taschentücher oder Kaffee verwendet werden dürfen. 1m Gegensatz 

zu den derzeitigen Bemühungen, das Rauchen unter den Jugendlichen 

einzudämmen, bereiten die Tabakwerke bereits heute den Boden für 

die Kunden der kommenden Generation, indem sie Marken für Kinder

schokolade und Kaugummizigaretten vergeben und dadurch indirekt wieder 

von deren Werbung profiltieren . 

Die unterfertigten Abgeordneten richten in diesem Zusammenhang an den 

Herrn Bundesminister für Gesundheit und öffentlichen Dienst die nach

stehende 

Anfrage 

Was werden Sie in Ihrer Funktion als Gesundheitsminister : - unter-

nehmen, damit die Umgehung des Werbeverbotes für Zigaretten im ORF 

in Hinkunft unterbunden wird? 
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